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serte, dem Treiben der lutherisch gesinnten durch die
Finger. Seine Verhältnisse ließen ihn nicht selten zu
Handlungen schreiten, welche man hatte folgewidrig
nennen müssen, wenn er nicht so verschiedene Rücksich¬
ten zu nehmen genöthigt gewesen wäre.

In fast endlose Kriege gegen Frankreich verwickelt,
in seinen Kräften getrennt, durfte er anfangs als Kai¬
ser nicht immer nach freier Willkühr handeln. Er war
wider die Verbindung der evangelischen Fürsten (der
schmalkaldische Bund, i547), und erschien einige
Jahre hindurch fast als unumschränkter Gebieter von
Deutschland; aber bald (1552) wurde er durch den
Kurfürsten von Sachsen, Moriz, genöthigt, die
Maaßregeln der Alleinherrschaft aufzugeben- So er¬
rangen die Evangelischen, (deren Sache im Anfänge
der junge feurige Landgraf von Hessen, Philipp, führ¬
te, und die jetzt bereits die Kurfürsten von Sachsen,
Brandenburg, der Pfalz, und mehrere Fürsten und
Reichsstädte zu Anhängern und Vertheidigern gewon¬
nen hatten), durch den Re ligio ns frieden von
Augsburg (rZ55) die vollkommene Gewissensfrei¬
heit; indessen eignete sich Frankreich bei dieser Gelegen¬
heit, unter dem Vorwände, die deutschen Freiheiten zu
beschützen, die Visthümer Metz, Tüll und Verdun
vom deutschen Reiche, zu. Die Aufklärung- der Deut¬
schen nahm zu, aber nicht die Einigkeit, die R»&amp;gt;'

Das Haus Oe streich hatte dadurch eine wichti¬
ge Vergrößerung erlangt, daß der Bruder Karls V.,
Ferdinand, König von Ungarn und Böhmen
wurde. — Der König dieser beiden Reiche, Lud¬
wig II. hatte in einer Schlacht gegen die Türken das
Leben eingebüßt. — Aber als Karl V. (»556) der Re-


